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§ 169b BSVG Ersatzanspruch des
Trägers der Unfallversicherung

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Der Versicherungsträger als Träger der Krankenversicherung hat den Trägern der gesetzlichen

Unfallversicherung die Aufwendungen, die diese in den ersten vier Wochen nach dem Eintritt des

Versicherungsfalles im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit im Sinne der

Bestimmungen der §§ 175 bis 177 ASVG für Leistungen der Krankenbehandlung des Versicherten erbracht haben,

nach Maßgabe der Bestimmungen des § 169c zu ersetzen.

2. (2)Der Versicherungsträger als Träger der Unfallversicherung hat gegenüber dem Träger der gesetzlichen

Krankenversicherung Anspruch auf den Ersatz des Aufwandes für Leistungen, die aus dem Versicherungsfall der

Krankheit erbracht worden sind, wenn es sich hiebei gleichzeitig um einen Arbeitsunfall oder eine

Berufskrankheit im Sinne der Bestimmungen der §§ 148c bis 148e handelt. Der Aufwand für die erbrachten

Leistungen ist nach Maßgabe der Bestimmungen des § 169c zu ersetzen.

3. (3)Hat der Versicherungsträger Aufwendungen für die Heilbehandlung oder für wiederkehrende Geldleistungen

aus der Unfallversicherung gemacht, und stellt sich nachträglich heraus, daß die Krankheit nicht Folge eines

Arbeitsunfalles ist, so hat der Krankenversicherungsträger die Aufwendungen zu ersetzen, soweit sie nicht über

die Aufwendungen für die entsprechenden Leistungen der Krankenversicherung hinausgehen.
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